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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I  S. 3634), zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 16. März 2026

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt  

geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2026 (GBl. 2026 Nr. 13)

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit  Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen 

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 01.06.2026 wird folgendes festgesetzt:
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

2.1 Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.

2.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

2.2.1 Allgemeines Wohngebiet – WA 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

allgemein zulässig ausnahmsweise 
zulässig 

nicht zulässig

Wohngebäude 

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften  

nicht störende Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen 

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 
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2.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

2.3.1 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Trauf- und Gebäudehöhen

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maxima-

len Traufhöhe (THmax) und der maximalen  Firsthöhe (FHmax) begrenzt und bezieht sich auf  die Erdge-

schossfertigfußbodenhöhe (EFH).

Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH)

Als EFH wird die Mitte der Schnittlinie des jeweiligen Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen 

Verkehrsfläche festgesetzt. Grenzt ein Baugrundstück an mehrere öffentliche Verkehrsflächen an, wird als 

EFH der Mittelwert zwischen den Mitten der Schnittlinien des Baugrundstücks mit den angrenzenden öffent-

lichen Verkehrsflächen festgesetzt.

Abweichend hiervon wird folgendes festgesetzt:

1. Der Bezugspunkt für die Ermittlung der EFH wird für die in nachstehender Abbildung mit (1) und (2) ge-

kennzeichnet Bereichen wie folgt festgesetzt:

• Bereich 1: Für die Baufenster wird als EFH die Mitte der Schnittlinie des Grundstücks Flst. Nr. 44/5 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 01.06.2026 Seite 3

Traufhöhe Firsthöhe



Bebauungsplan
„Käppelewasen II“
in Dauchingen

mit dem Grundstück Flst. Nr. 38/4 (Gehweg entlang der Villinger Straße) festgesetzt.

• Bereich  2:  Für  das  Baufenster  wird  als  Bezugspunkt  für  die  Ermittlung  der  EFH die  Mitte  der 

Schnittlinie des Grundstücks Flst. Nr. 2123/1 mit der daran angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-

che (Reutestraße) festgesetzt.

2. Im Bereich 3 wird für die Baufenster die EFH mit 733,25 Metern über Normalnull (NN) festgesetzt.

Abweichungen der festgesetzten EFH sind zulässig, soweit die festgesetzte EFH um nicht mehr als 0,50 m 

unterschritten bzw. um nicht mehr als 1,25 m überschritten wird.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 01.06.2026 Seite 4



Bebauungsplan
„Käppelewasen II“
in Dauchingen

2.3.2 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone festgesetzt.

Die festgesetzte maximale GRZ darf dabei durch die Grundflächen von 

• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und

• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 

wird 

um bis zu 50 von Hundert überschritten werden.

2.3.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist den Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil zu ent-

nehmen und wird als Höchstwert festgesetzt.

2.3.4 Geschossflächenzahl (GFZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximale Größe der Geschossfläche der baulichen Anlagen ist den Nutzungsschablonen des zeichneri-

schen Teils zu entnehmen und durch die Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt. 

2.4 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Es wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die 

Gebäudelänge darf höchstens 50 m betragen. Es sind nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig.

2.5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

2.6 Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Stellplätze können ausnahmsweise auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen werden.

Garagen und Carports können ausnahmsweise auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zugelas-

sen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

• Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei  Parallelaufstellung und bei  seitlich offener 

Bauweise einen seitlichen Mindestabstand von 1,00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von 

mindestens 5,50 m einhalten. 

• Carports müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 1,00 m einhalten.

2.7 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 14 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können ausnahmsweise auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 
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zugelassen werden, wenn  sie zur Fahrbahn einen Abstand von mindestens  0,50 m und zum Gehweg von 

mindestens 0,30 m einhalten.

2.8 Zulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die zulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden ist im zeichnerischen Teil festgesetzt:

• WA I, WA II, WA III: Wohneinheiten pro Einzelhaus / pro Doppelhaushälfte

• WA IV: Wohneinheiten pro Einzelhaus / pro Doppelhaus

• WA V: Wohneinheiten pro Quadratmeter Grundstücksfläche, die von baulichen Anlagen überdeckt werden 

darf (= WA-Fläche)

2.9 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den Ein-

tragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt und dort näher bestimmt. Die Einteilung der Straßenverkehrs-

flächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

2.10 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Oberirdische Strom- und Fernmeldeleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht zulässig.

2.11 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche und private Grünflächen werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festge-

setzt und dort näher bestimmt. 

2.12 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft sind im zeichneri-

schen Teil folgende Festsetzungen getroffen:

• Notwendige Gehölzrodungen müssen zum Schutz von Vögel und Fledermäusen vorsorglich außerhalb der 

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden, also nicht in der Zeit zwi-

schen dem 01. März und 31. Oktober. 

• Vor einem Abbruch von Gebäude sind diese durch einen Fachgutachter zu begehen und auf eventuell vor-

handene Fledermäuse oder deren Quartiere sowie auf  Vogelbrutstätten hin zu untersuchen.

• Vor der Rodung von Gehölzen sind die betreffenden Gehölze von einem Fachgutachter auf eventuell vor-

handene Fledermausquartiere und Brutstätten von Höhlenbrütern zu untersuchen.

• Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen sind streulichtarme, geschlossene Leuchtentypen 

mit geringer Lockwirkung für Insekten zu verwenden. Darüber ist folgendes einzuhalten:

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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• Die Installation ist so durchzuführen, dass das Licht konzentriert abgestrahlt wird.

• Die Leuchtstärke der verwendeten Leuchtmittel darf nicht höher sein als erforderlich.

• Die Farbtemperatur darf maximal 3.000 Kelvin betragen. 

• Es sind Leuchtmittel zu wählen, die keine UV- oder IR-Strahlung abgeben. 

• Licht, das in den oberen Halbraum oder in die Horizontale abstrahlt, ist vollständig zu vermeiden.

• Die Lichtpunkthöhe darf 4,50 m nicht überschreiten.

• Die Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses darf max. 40° C betragen.

• Einfriedungen dürfen nur so errichtet werden, dass die Durchlässigkeit für Kleinsäuger sichergestellt ist.

• Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen und Carports sind mit wasserdurchlässigen Ma-

terialien (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter) herzustellen.

• In den privaten Gärten ist eine insektenfreundliche Gestaltung – Pflanzungen mit hohem Nektar- und 

Pollengehalt, Brutmöglichkeiten in offenen Sandflächen und Trockenmauern etc. – zu berücksichtigen.

2.13 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen mit Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen ist die vorhandene Vegetation zu erhalten und ggf. zu pflegen und bei natürli-

chem Abgang an gleicher Stelle sowie in gleicher Qualität zu ersetzen.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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3. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

3.1 Bestandsschutz

Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz im Rahmen der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis 

bleiben grundsätzlich zulässig:

• Instandsetzungen,

• untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen,

• den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in un-

tergeordnetem Umfang, ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre.

3.2 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem 

Grundstück wieder zu verwenden oder zur Verbesserung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen wieder aufgebracht werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sons-

tige temporäre Einrichtungen.

Die Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden 

Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

• Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

schließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.

• Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Un-

terboden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-

chen ist nicht zulässig.

• Erdarbeiten sollten grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei nieder-

schlagsfreier Witterung erfolgen.

• Ein Überschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen, 

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

• Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mul-

den, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

• Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist möglichst zu vermeiden.
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Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch 

Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten 

mit geeigneten Pflanzenarten zu begrünen.

Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. Durch Befahrung mit 

Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulo-

ckern.

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut wird, ist vor dem 

Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung 

(z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein ent-

sprechender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und 

unaufgefordert an das Landratsamt – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz – zu übermitteln.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die durchwurzelbare Bodenschicht 

sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fas-

sung  einzuhalten.  Sofern  das  Bodenmaterial  nicht  zum Erstellen  einer  durchwurzelbaren  Bodenschicht 

dient, sind die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 

Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen einzuhalten.

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der Anlieferung bis zum Ab-

schluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durch-

zuführen. Auffälligkeiten sind zu dokumentieren und dem Landratsamt – Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-

denschutz – mitzuteilen.

Auf § 3 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz zur Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfäl-

len wird verwiesen.

3.3 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Allgemeines

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung 

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere 

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf 

keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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Altstandort Dörflinger

Innerhalb des Plangebiets befindet sich der Altstandort „Baugeschäft Dörflinger“. Erdarbeiten im Bereich 

dieser Fläche dürfen nur mit fachgutachterlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Entsorgung von Bau-

aushub aus diesem Bereich oder bei optischen oder geruchlichen Auffälligkeiten darf nur mit entsprechen-

der gutachterlicher Deklarationsanalytik und unter Berücksichtigung der geltenden abfallrechtlichen Be-

stimmungen erfolgen.

Die  Verwendung  von  wasserdurchlässigen  Flächenbelägen  im  Bereich  von  Altlasten  oder  Altlastenver-

dachtsflächen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Aktive Gewerbestandorte werden nicht als Altstandorte bewertet, sofern keine Nutzungsänderung stattge-

funden hat. Dennoch besteht dort grundsätzlich je nach Nutzung ein Verdacht auf Untergrundverunreinigun-

gen.

Geogene bedingte Arsen- und Schwermetallgehalte im Boden

Aus den zur Verfügung stehenden geologischen Kartenunterlagen ist ersichtlich, dass das Plangebiet teil-

weise innerhalb der geologischen Einheiten „Oberer Muschelkalk“ oder „Unterkeuper“ liegt.  Aus diesem 

Grund ist nicht auszuschließen, dass diese Böden geogen (natürlich bedingt) erhöhte Arsen- und Schwerme-

tallgehalte  aufweisen,  die  die  zulässigen  Prüfwerte  der  Bundes-Bodenschutz-  und  Altlastenverordnung 

(BBodSchV) überschreiten.

Je nach Verwendungszweck (Verwertung, Entsorgung) oder Bodennutzung sind besondere Maßnahmen ein-

zuhalten. Diese werden ausführlich in der vom Landratsamt öffentlich zugänglichen Handlungsempfehlung 

„Geogene Schadstoffe in Böden“ aufgezeigt und erläutert. Die Handlungsempfehlung ist zu beziehen unter:

https://weboffice.lrasbk.de/dok/StoryMaps/Handlungsempfehlung_komplett.pdf

Sobald bekannt ist, wie mit solchem Material umgegangen werden soll (Verwertung, Deponierung) ist mit 

dem Landratsamt rechtzeitige Kontakt aufzunehmen. Die Ansprechpartner können der Handlungsempfeh-

lung entnommen werden.

3.4 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich des Trigonodusdolomits sowie der Erfurt-Formation (Lettenkeuper). Diese werden im Plan-

gebiet teilweise von quartären Lockergesteinen (Holozäne Abschwemmmassen, Lössführende Fließerde) mit 

unbekannter Mächtigkeit überlagert.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie 

mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 

des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Der 
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Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen.

Sollte  eine  Versickerung  der  anfallenden  Oberflächenwässer  geplant  bzw.  wasserwirtschaftlich  zulässig 

sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.

Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf 

ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau,  zu Bodenkennwerten,  zur Wahl und Tragfähigkeit  des Gründungshorizonts,  zum 

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen 

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

3.5 Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind au-

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung 

seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die  Regelungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser 

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das Einbringen von Stoffen in  den 

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ...)  bedürfen einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht 

zulässig.

Bauwerksteile  im  Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der 

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen. 
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Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass 

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

3.6 Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist  im Zuge des Entwässerungsgenehmi-

gungsverfahrens zu erbringen.

3.7 Dränung

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw. 

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Ein Anschluss an die öffentliche 

Kanalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage mengenmäßig unnötig belasten und 

deren Reinigungsleistung verringern würde. Grund- und Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt als un-

tere Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen.

3.8 Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind ge-

mäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde 

(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-

ändertem  Zustand  zu  erhalten,  sofern  nicht  die  Denkmalschutzbehörde  oder  das  Regierungspräsidium 

Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung 

der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 27 DSchG wird hingewiesen.  

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten 

im Bauablauf zu rechnen.

3.9 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich, 

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

3.9.1 Flächenbeläge im Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III (weiteres Schutzgebiet) des festgesetz-

ten Wasserschutzgebiets „Keckquellen I-III“. Die Bestimmungen der Rechtsverordnung des Landratsamtes 

Schwarzwald-Baar-Kreis zum Wasserschutzgebiet „Keckquellen I-III“ vom 15.11.1994 sind zu beachten.

Die „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ (LUBW, 2005) sind zu beachten.
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Daher sind in Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Keckquellen I-III“ für Park-, Stellplatz- und Hofflä-

chen sowie Zufahrts- und Gartenwege etc. folgende Beläge zulässig:

• Pflaster- und Plattenbeläge aus flüssigkeitsundurchlässigen Materialien mit mindestens 2 cm breiten 

Rasenfugen

• Rasengittersteine

• Rasenwaben

• Wasserundurchlässige Beläge

• DIBt.-zugelassene Flächenbeläge zur Behandlung und Versickerung mineralölhaltiger Niederschlagsab-

flüsse (siehe auch https://www.dibt.de/fileadmin/verzeichnisse/NAT_n/zv_referat_II3/SVA_84.pdf)

Für andere wasserdurchlässige Beläge wie beispielsweise Schotterbeläge, Pflaster mit nicht bewachsenen, 

durchlässigen Fugen oder poröse Beläge gelten strengere Anforderungen an den Untergrund (siehe Tabelle 

4.1 - Typ D 5 in Verbindung mit Typ D 4 der oben genannten Arbeitshilfen).

Des Weiteren sind folgende Auflagen zu beachten:

• Wasserdurchlässige Beläge sind nur auf solchen Flächen zulässig, bei denen eine Verunreinigung durch 

Lagerung/ Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Fahrzeugreinigung/ -wartung o.ä. nicht zu erwarten 

ist.

• Der Entwässerung von oben genannten Flächen in angrenzende Grünflächen kann zugestimmt werden, 

wenn hierdurch eine breitflächige Versickerung über den bewachsenen Oberboden gemäß den „Arbeits-

hilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ (LUBW, 2005) erfolgt.

• Autowäsche und ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auf Flächen mit wasserdurchlässigen Be-

lägen ist verboten.

3.9.2 Geothermie im Wasserschutzgebiet

Ein Einbringen von Erdwärmesonden in Zone III des Wasserschutzgebietes „Keckquellen I-III“ kann nicht ge-

nehmigt werden.

3.10 Vogelfreundliches Bauen

An großflächigen Glasfassaden und Fensterflächen sind geeignete Maßnahmen gegen Vogelschlag zu ergrei-

fen. Es wird auf die Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der Schweizerischen Vogelwar-

te Sempach verwiesen. Als pdf-Datei zu erhalten unter www.vogelglas.info (Schmid, H., W. Doppler, D. Hey-

nen & M. Rössler 2012: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2., überarbeitete Auflage. Schweizeri-

sche Vogelwarte Sempach).

Der BUND hat die Broschüre „Vogelschlag an Glas – Das Problem und was kann man dagegen tun“ veröf-

fentlicht. Diese Broschüre enthält kompakte Information zum Thema „Vogelschlag an Glas“ , zeigt Lösungs-
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möglichkeiten auf und sollte bei der weiteren Planung für die Baugrundstücke beachtet werden.

3.11 Unzulässigkeit von Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten

Gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO BW müssen die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstü-

cke als Grünflächen gärtnerisch angelegt werden, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Ver-

wendung benötigt werden. Auf Grundlage dessen und der ausdrücklichen Klarstellung des § 21 a Satz 2 BW 

NatSchG (eingeführt durch das Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetzes vom 22. Juli 2020) sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätz-

lich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz1 LBO. Die Gestaltung / Anlage von 

Schottergärten ist damit unzulässig.

3.12 Minimierung von Bodenversiegelungen

Die Bodenversiegelung sollte auf das notwendige Maß beschränkt werden. Garagen sollen daher zur Mini-

mierung der Flächenversiegelung so nah wie möglich an die öffentlichen Verkehrswege und möglichst nur 

im baulichen Zusammenhang mit dem Hauptgebäude geplant werden.
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Dauchingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Torben Dorn (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Fassung:

Fassung vom 01.06.2026

Bearbeiter:

Axel Philipp
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